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Die Revision des Mittelschulgesetzes 
Eine Zusammenfassung des Amts für Mittelschulen 

 
Der Kantonsrat hat mit der Mot ion „Ausbau der Autonomie der Mittelschulen“ die 
Regierung beauftragt, das Mittelschulgesetz zu revidieren. Mit der Mittelschulge-
setzrevision sol len die Entscheidungs- und Organisat ionsstrukturen im Mittel-
schulwesen gestraf f t und den veränderten Rahmenbedingungen angepasst wer-
den. Insbesondere sol l d ie Straf fung der strategischen und operat iven Führungs-
strukturen geklärt werden, und es sol len klare Verantwort l ichkeiten und Zustän-
digkeiten im Bereich der Schulaufsicht geschaffen werden.  
 
Grundsätzlich bewährt 
Das Mittelschulgesetz hat sich seit  seinem Inkraf ttreten vor 30 Jahren grundsätz-
l ich bewährt und ist in seinem Kern zeit los. In Bezug auf  den Bi ldungsauftrag, 
die Schulstandorte, die Ausbi ldungsangebote, den Schulbetr ieb, die Rechte und 
Pf l ichten der Schüler innen und Schüler wie auch der Lehrpersonen sowie das 
Verwaltungsverfahren und den Rechtsschutz besteht kein Revisionsbedarf .  Des-
halb genügt eine Tei lrevis ion bezügl ich der Behördenstruktur und der Zuweisung 
der Zuständigkeiten. 
 
Die heutigen Verantwortungen 
Die Mittelschulen werden heute von der Regierung und dem Erziehungsrat stra-
tegisch geführt.  Der Erziehungsrat wird in seinen Aufgaben durch die Aufsichts-
kommissionen der einzelnen Schulen unterstützt.  Die Mitgl ieder der Aufsichts-
kommissionen haben insbesondere den Auftrag, den Unterr icht zu vis it ieren und 
an den Schlussprüfungen tei lzunehmen. Zudem übernehmen sie Aufsichtsaufga-
ben im Bereich der Schulentwicklung und wirken im Beförderungsverfahren der 
Lehrpersonen mit.  Die strategische Gesamtführung und die damit verbundene 
f inanziel le Führung durch die Regierung und die strategisch pädagogische Füh-
rung durch den Erziehungsrat haben sich bewährt.   
 
Verzicht auf die Aufsichtskommission 
Die Schaffung eines eigenen Mittelschulrates würde dem Straffungsauftrag des 
Kantonsrates entgegenwirken und unerwünschte schulpol it ische Schnit tstel len 
schaf fen. Eine Straf fung der Behördenstruktur kann nur erreicht werden, wenn 
künft ig auf die Aufsichtskommissionen verzichtet wird. Die Aufsichtskommissio-
nen sind ein Produkt des St.Gal l ischen Mittelschulentwicklung mit vorwiegend 
histor isch-regionalpolit isch begründeter Legit imation. Den Herausforderungen an 
eine zeitgemässe Personalführung werden sie eingeschränkt gerecht.  
 
Neue Aufgabenverteilung 
Infolgedessen sind die Aufgaben der Aufsichtskommission anderen Gremien zu-
zuweisen.  

•  Bezügl ich der Visitat ion der Lehrpersonen wurde verschiedentl ich gefordert,  
Beurtei lung und Rückmeldung seien zu professional is ieren und der Vorgesetz-
tenfunktion zuzuordnen.  

•  Auf  die Laienaufsicht sei künf t ig zu verzichten. Dies ist berechtigt und kann 
erreicht werden, wenn diese Aufgabe künf t ig von Schul leitungsmitgliedern er-
füllt  wird.  

•  Für den Prüfungsbeisitz werden schon heute zusätzl iche Prüfungsexpert innen 
und -experten eingesetzt.  Mit der Aufstockung des Expertenpools kann der 
Einsatz an sämtl ichen mündl ichen Schlussprüfungen gewährleistet werden. 
Idealerweise erfolgt die Aufstockung durch die Gewinnung der mit der Aufgabe 
bereits vertrauten bisherigen Aufsichtskommissionsmitgl ieder.  

 
Der Erziehungsrat ist  Wahlbehörde für die Mittelschul-Lehrpersonen und damit 
für sämtliche das Dienstverhältnis betref fende Entscheide zuständig. Damit 
nimmt er eine operat ive Funktion wahr. Faktisch werden die dienstrechtl ichen  
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Entscheide von den Rektorinnen und Rektoren vorbereitet und über das Amt für 
Mittelschulen, welches für eine einheit l iche Praxis und die Rechtskonformität 
sorgt,  an den Erziehungsrat weitergeleitet.  Damit die Lehrpersonen mit Bl ick auf  
die Arbeitsplatzsicherheit  nicht schullokal,  sondern gesamtkantonal angestellt  
bleiben, soll die formelle Personalführung im Bi ldungsdepartement angesiedelt  
und nicht den Rektor innen und Rektoren übertragen werden. Diese sol len nach 
wie vor für die Auswahl und Beurteilung zuständig sein.  
 
Anstellungskategorien für Lehrpersonen 
Die Unterscheidung in Hauptlehrpersonen mit vol lem oder reduziertem Pensum, 
Lehrbeauftragte mit befr istetem oder unbefr istetem Lehrauf trag und Stel lvertre-
tungen ist überholt .  Künft ig soll nur noch zwischen unbefr isteten und befr isteten 
Arbeitsverhältnissen unterschieden werden.  
 
Weitere Revisionspunkte 

•  Es soll d ie Rechtsgrundlage für Untergymnasien auch an den Landmittelschu-
len geschaffen werden. 

•  Die Beratung und Betreuung der Schülerinnen und Schüler soll al lgemein um-
schrieben werden. 

•  Es sollen Bussen sowohl für Eltern, die ihre unmündigen Kinder vom Schulbe-
such abhalten, wie auch für Schülerinnen und Schüler vorgesehen werden.  

•  Durch die professional is ierte Unterr ichtsbeurtei lung durch die Mitgl ieder der 
Schul leitung anstel le der Mitglieder der Aufsichtskommissionen und die Mög-
lichkeit  zum Beizug externer Expert innen und Experten entstehen Mehrkosten 
im Umfang von jähr l ich rund Fr. 130‘000.-.  

 
 
Das weitere Vorgehen 
 

Bis September 2010 Vernehmlassung 

Januar – Apr il 2011 Botschaft und Entwurf 

Mai 2011 Besprechung Erziehungsrat 

Juni 2011 1. Lesung Regierung 

August 2011 2. Lesung Regierung 

September /  Oktober 2011 Beratung in der Kommission des Kantonsrates 

November 2011 1. Lesung im Kantonsrat 

Februar 2012 2. Lesung Kantonsrat,  Erlass 

Februar /  März /  Apr i l 2012 Referendumsfr ist 

August 2012 Inkraf t treten des revidierten Mittelschulgesetzes 
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Die neuen Zuständigkeiten

 

 
 
fett  geschrieben: neue Zuständigkeiten
durchgestr ichen: alte Zuständigkeiten
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Die neuen Zuständigkeiten 

fett  geschrieben: neue Zuständigkeiten 
durchgestr ichen: alte Zuständigkeiten 

 


